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Regeste

Zölle

Erwägungen

E. 1.1
Die angefochtene Verfügung unterliegt ab 1. Januar 2007 der Beschwerde an und der
Beurteilung durch das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 bzw. 53 Abs. 2 des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
[Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]; Art. 109 Abs. 1 Bst. c aZG). Die
Beurteilung erfolgt nach Art. 53 Abs. 2 VGG nach dem neuen Verfahrensrecht bzw. dem
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Auf die vorliegende Beschwerde ist einzutreten

E. 1.2
Am 1. Mai 2007 ist das neue Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) in Kraft
getreten. Der zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich auf Einfuhren aus den Jahren 1998
bis 2000; auf das vorliegende Verfahren finden deshab die Vorschriften des alten Rechts
Anwendung (vgl. Art. 132 Abs. 1 ZG).

E. 2
Der Anspruch auf das rechtliche Gehör als selbständiges Grundrecht (Art. 29 Abs. 2 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR
101]; Art. 4 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai
1874 [aBV]) umfasst das Recht des Privaten, in einem vor einer Verwaltungs- oder
Justizbehörde geführten Verfahren mit seinem Begehren angehört zu werden, Einblick in
die Akten zu erhalten und zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung
nehmen zu können (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1672 ff.).

E. 2.1
Der Gehörsanspruch beinhaltet das Recht, von jeder dem Gericht eingereichten
Stellungnahme Kenntnis zu nehmen und sich dazu äussern zu können, unabhängig davon,
ob diese neue Tatsachen oder Argumente enthält und ob sie das Gericht tatsächlich zu
beeinflussen vermag (BGE 133 I 100 E. 4.3-4.5; 133 I 98 E. 2.1; 132 I 42 E. 3.3.2 und 3.3.3
S. 46 f.; André Moser, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt a.M. 1998, Rz. 3.35). Stellungnahmen von
Parteien und Behörden werden den übrigen Verfahrensbeteiligten im Allgemeinen zur
Kenntnisnahme zugestellt. Diese Zustellung muss nicht zwingend mit der Anordnung eines
zweiten Schriftenwechsels verbunden werden. Den Verfahrensbeteiligten steht die



Möglichkeit offen, von sich aus zu einer solchen Eingabe Stellung zu nehmen (BGE 133 I
100 E. 2.2). Ein zweiter Schriftenwechsel ist dann anzuordnen, wenn in einer Eingabe neue
und erhebliche Gesichtspunkte geltend gemacht werden, zu denen der Beschwerdeführer
noch keine Stellung nehmen konnte (Moser, a.a.O., Rz. 3.33; BGE 111 Ia 2 E. 3).

E. 2.2
Aus dem Gebot der Gewährung des rechtlichen Gehörs folgt zudem der Anspruch auf
Abnahme der von einer Partei angebotenen Beweise, soweit diese erhebliche Tatsachen
betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind (BGE 127 I 54 E. 2b mit
Hinweisen; vgl. auch Art. 33 Abs. 1 VwVG). Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt
vor, wenn eine Behörde auf die Abnahme beantragter Beweismittel verzichtet, weil sie auf
Grund der bereits abgenommenen Beweise ihre Überzeugung gebildet hat, wenn die
Tatsachen bereits aus den Akten genügend ersichtlich sind und in vorweggenommener,
antizipierter Beweiswürdigung angenommen werden kann, dass die Durchführung des
Beweises im Ergebnis nichts ändern wird (BGE 131 I 153 E. 3; 124 I 208 E. 4a; 122 II 464
E. 4a, je mit Hinweisen; Moser, a.a.O., Rz. 3.65 ff.; ausführlich betreffend Antrag auf
Zeugeneinvernahme: Urteil des Bundesgerichts 2C_115/2007 vom 11. Februar 2008 E. 2.2;
Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] vom 27. Juli 2004,
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 69.7 E. 4b, 6b/aa).

E. 2.3
Weiter leitet sich aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs die Pflicht der Behörden ab,
ihre Verfügungen zu begründen (ebenso Art. 35 Abs. 1 VwVG). Die Begründung eines
Entscheides muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn sachgerecht anfechten kann.
Dies ist nur möglich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die
Tragweite des Entscheides ein Bild machen können. In diesem Sinne müssen wenigstens
kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf
welche sie ihren Entscheid stützt (BGE 129 I 232 E. 3.2; 126 I 97 E. 2b; 112 Ia 107 E. 2b).

E. 2.4
Der Gehörsanspruch ist nach feststehender Rechtsprechung formeller Natur, mit der Folge,
dass seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur
Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt (statt vieler: BGE
126 I 19 E. 2d/bb). Nach der Rechtsprechung kann eine Verletzung des Gehörsanspruchs
aber als geheilt gelten, wenn die unterbliebene Gewährung des rechtlichen Gehörs (also
etwa die unterlassene Anhörung, Akteneinsicht oder Begründung) in einem
Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Beschwerdeinstanz mit der gleichen
Prüfungsbefugnis entscheidet wie die untere Instanz. Die Heilung ist aber ausgeschlossen,
wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt,
zudem darf dem Beschwerdeführer kein Nachteil erwachsen und die Heilung soll die
Ausnahme bleiben (BGE 129 I 129 E. 2.2.3; 126 V 130 E. 2b; 126 I 68 E. 2; Urteil des
Bundesgerichts 1A.234/2006 vom 8. Mai 2007 E. 2.2; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1737/2006 vom 22. August 2007 E. 2.2;
Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 986 f.). Bei Verstössen gegen die Begründungspflicht
wird der Mangel als behoben erachtet, wenn die Rechtsmittelbehörde eine hinreichende
Begründung liefert oder wenn die unterinstanzliche Behörde anlässlich der Anfechtung
ihres Entscheides eine genügende Begründung nachschiebt, etwa in der Vernehmlassung
(Urteil des BVGer A-1737/2006 vom 22. August 2007 E. 2.2; Lorenz Kneubühler, Die



Begründungspflicht, Bern 1998, S. 214 mit Hinweisen).

E. 3.1
Als Zollkontingent gilt eine bestimmte Menge eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses, die
zu einem bestimmten Zollansatz eingeführt werden kann. Erlaubt ist der Import sowohl
inner- als auch ausserhalb eines Zollkontingents. Die Einfuhr innerhalb des Zollkontingents
unterliegt einem geringeren Zollansatz (KZA), während für die Einfuhr ausserhalb des
Zollkontingents ein bedeutend höherer Zoll bezahlt werden muss (AKZA) (vgl. BGE 129 II
160 E. 2.1, 128 II 34 E. 2b). Die Verteilung der Zollkontingente im Agrarbereich wurde
(gestützt auf Art. 23b Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die
Landwirtschaft, in der Fassung vom 16. Dezember 1994 [Landwirtschaftsgesetz, aLwG, AS
1995 1837] bzw. Art. 20 bis 22 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG; SR
910.1]) vom Bundesrat in verschiedenen Verordnungen geregelt. Für die Zeit bis 31.
Dezember 1998 galten Art. 28 ff. der Verordnung vom 21. Dezember 1953 über
wirtschaftliche Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes (Allgemeine
Landwirtschafts-Verordnung, ALV, AS 1953 1126, in der Fassung vom 17. Mai 1995, AS
1995 1843) und Art. 7 - 9 der Verordnung über die Einfuhr von Gemüse, frischem Obst und
Schnittblumen vom 17. Mai 1995 (VEGOS, AS 1995 2017). Für die Zeit ab 1. Januar 1999
sind diesbezüglich Art. 10 bis 22 der Allgemeinen Verordnung vom 7. Dezember 1998 über
die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV; SR
916.01; vgl. auch Art. 22 und Art. 21 Abs. 5 LwG in der Fassung vom 29. April 1998) und
Art. 3 ff. der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse,
Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG, SR 916.121.10) einschlägig.

E. 3.2
Das Zollverfahren ist vom Selbstdeklarationsprinzip bestimmt (Art. 24 aZG). Der
Zollpflichtige muss den vorschriftsgemässen Abfertigungsantrag stellen (Art. 31 Abs. 1
aZG). Er trägt die volle Verantwortung für den eingereichten Abfertigungsantrag, und an
seine Sorgfaltspflicht werden hohe Anforderungen gestellt. Von ihm wird eine vollständige
und richtige Deklaration der Ware verlangt (statt vieler: Urteile des Bundesgerichts
2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 2.4; vom 7. Februar 2001, Archiv für Schweizerisches
Abgaberecht [ASA] 70 S. 334 E. 2c mit Hinweisen; Urteile des BVGer A-1757/2006 vom
21. Juni 2007 E. 2.3 A-1701/2006; vom 1. Oktober 2007 E. 2.2, je mit Hinweisen). Die
Verwaltung von Zollkontingenten unterliegt in erster Linie der Selbstkontrolle des
Importeurs. Ihm obliegt die Verantwortlichkeit für die rechtmässige Deklaration der
Importe und für die Einhaltung der Kontingentsvorschriften (Prinzip der
Eigenverantwortung). Er darf nur soweit Einfuhren zum KZA vornehmen, als er die
Gewissheit hat, dass er die entsprechenden Auflagen betreffend erlaubte Menge, zeitliche
Frist oder auch Bezahlung des Zuschlagspreises etc. einzuhalten vermag (Entscheide der
ZRK vom 17. April 2003, VPB 67.119 E. 3d; vom 18. November 2003 [ZRK 2003-027] E.
2b; vom 28. Januar 2004 [ZRK 2003-059] E. 2c mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des BVGer
A-1701/2006 vom 1. Oktober 2007 E. 2.2 mit Hinweisen).

E. 4.1
Die Beschwerdeführerin bemängelt als Erstes, die OZD habe ihr keine Möglichkeit
eingeräumt, sich zur zweiten Vernehmlassung ("Replik") des BLW an die OZD vom 28.
Januar 2004 (act. 25) und den damit eingereichten neuen Akten zu äussern. Dadurch sei das
rechtliche Gehör verletzt worden und der Entscheid sei ungeachtet der Erfolgsaussicht der



Beschwerde in der Sache selbst aufzuheben. Die OZD räumt ein, diese Eingabe des BLW
der Beschwerdeführerin nicht zur Duplik unterbreitet und damit den Grundsatz des
rechtlichen Gehörs nicht in allen Teilen eingehalten zu haben. Sie hält dafür, dass die
Anhörung im vorliegenden Beschwerdeverfahren durch Anordnung eines weiteren
Schriftenwechsels nachgeholt und der Mangel damit geheilt wird.

E. 4.1.1
Aus den Akten ist nicht ersichtlich, ob die OZD diese zweite Vernehmlassung des BLW
vom 28. Januar 2004 der Beschwerdeführerin zumindest zur Kenntnis zugestellt hat. Hat sie
dies nicht getan, wurde dem Anspruch auf das rechtliche Gehör nicht Genüge getan; auch
im Beschwerdeverfahren vor der OZD muss der Beschwerdeführerin eine solche
Stellungnahme zur Kenntnis gebracht werden, damit sie sich allenfalls dazu äussern kann
(oben E. 2.1). Durch die Nichtzustellung der zweiten Vernehmlassung inklusive
Verzeichnis der eingereichten Akten hätte die OZD die Beschwerdeführerin zudem um das
Recht gebracht, ein Akteneinsichtsgesuch zu stellen, und auch dadurch den Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt. Nicht zwingend erforderlich wäre es im Übrigen gewesen, der
Beschwerdeführerin zusätzlich explizit Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen, zumal
in dieser Eingabe keine neue und wesentliche Gesichtspunkte enthalten waren (oben E.
2.1). Die Zustellung der Vernehmlassung zur Kenntnis an die Beschwerdeführerin, worauf
sie sich allenfalls spontan hätte äussern können (E. 2.1), hätte grundsätzlich genügt.

E. 4.1.2
Die Gehörsverletzung durch die unterlassene Zusendung der Vernehmlassung konnte im
vorliegenden Rechtsmittelverfahren geheilt werden, indem der Beschwerdeführerin die
Vernehmlassung des BLW inklusive Beilagen mit Schreiben des
Bundesverwaltungsgerichts vom 28. November 2007 nachträglich zur Kenntnis gebracht
und ihr Gelegenheit für eine allfällige Stellungnahme gegeben wurde, wovon sie mit
Eingabe vom 28. Januar 2008 Gebrauch gemacht hat. Das Bundesverwaltungsgericht
verfügt über die gleiche Kognition wie die OZD. Da das BLW in seiner zweiten
Vernehmlassung nichts wesentlich Neues ausführte und auch die zusätzlich eingereichten
Aktenstücke keinen entscheidenden Inhalt aufweisen, ist die Gehörsverletzung durch die
OZD nicht als schwer zu werten und die Beschwerdeführerin hat durch die erst
nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs auch keinen Rechtsnachteil erlitten. Unter
diesen Umständen ist die Heilung des Verfahrensfehlers zulässig (oben E. 2.4) und als
gegeben zu betrachten.

E. 4.2
Im Hinblick auf das Verfahren vor der OZD und den Gehörsanspruch ist, auch wenn die
Beschwerdeführerin hierzu keine (ausdrückliche) Rüge vorgebracht hat, auf einen weiteren
Punkt einzugehen. Die OZD vertrat die Ansicht, sie sei für die Überprüfung der
Kontingentszuteilung durch das BLW oder für die Überwachung der Einhaltung der
zugeteilten Kontingente nicht zuständig. In der Vernehmlassung bringt sie zudem vor, sie
habe deswegen auch keine Möglichkeit, Zeugen zur Praxis des BLW zu befragen.

E. 4.2.1
Die OZD beruft sich auf Art. 109 Abs. 1 Bst. b aZG, dem sie entnehmen will, dass sie zur
Behandlung von Beschwerden nur zuständig sei, soweit sie die Veranlagung der Zölle,
einschliesslich Zollzahlungspflicht, Zollbefreiung und Zollbegünstigung betreffen.
Abgesehen davon, dass Art. 109 Abs. 1 Bst. b aZG (anders als Art. 109 Abs. 1 Bst. c Ziff. 2



aZG betreffend die Zuständigkeit der ZRK) gar keine solche Beschränkung enthielt, muss
im Verfahren auf Zollnachbezug aufgrund von Kontingentsüberschreitungen durchaus
geklärt werden, ob ein Zollpflichtiger über die erforderlichen Kontingente verfügte.
Behauptet die Beschwerdeführerin, es seien ihr mündlich Kontingente zugesichert worden,
musste die OZD auf diesen Punkt eintreten und die Frage prüfen. Ferner geht die OZD auch
fehl, wenn sie ausführt, die Beschwerdeführerin habe sich gegen die durch das BLW
vorgenommenen Zuteilungen nicht rechtzeitig gewehrt und die Verfügungen seien
rechtskräftig geworden. Die Beschwerdeführerin macht ja gerade geltend, sie habe sich
diesbezüglich jeweils mündlich an das BLW gewendet und es seien ihr mündlich weitere
Kontingente zugeteilt worden, womit sie, wären diese Darstellungen zutreffend, gar keinen
Anlass gehabt hätte, die Zuteilungen anzufechten.

E. 4.2.2
Es stellt sich damit die Frage, ob die OZD aufgrund ihrer fälschlichen Annahme, sie habe
nicht zu prüfen, ob mündliche Zuteilungen erfolgten, den Gehörsanspruch der
Beschwerdeführerin, namentlich die Begründungspflicht (oben E. 2.3), verletzt hat.
Immerhin hat sich die OZD trotzdem, wenn auch sehr knapp, im Beschwerdeentscheid zu
diesem Punkt geäussert und namentlich auf die verschiedenen Ausführungen des BLW
hierzu verwiesen. Zumindest sinngemäss geht aus dem Entscheid hervor, dass die OZD die
behaupteten mündlich zugeteilten Kontingentsanteile als nicht existent und den Nachbezug
deswegen als rechtens betrachtete. Unabhängig davon, ob eine Verletzung der
Begründungspflicht tatsächlich vorlag, könnte diese im vorliegenden Verfahren geheilt
werden (E. 2.4, s.a. E. 4.1.2), indem im Folgenden die Behauptung der Beschwerdeführerin
geprüft und eine Begründung nachgeholt wird. Von einer schweren Verletzung der
Begründungspflicht kann nach dem Gesagten nicht ausgegangen werden. Die
Beschwerdeführerin war trotz mangelhafter oder zumindest knapper Begründung durch die
OZD ohne Weiteres in der Lage, ihre Beschwerde gegen den Entscheid der OZD zu
begründen, und durch die Heilung ergeben sich für sie keine nachteiligen Konsequenzen.

E. 5
In materieller Hinsicht sind im vorliegenden Fall die der Beschwerdeführerin von den
Zollbehörden vorgehaltenen Kontingentsüberschreitungen der Jahre 1998 bis 2000 mit
einem Gewicht von insgesamt 10'759,7 kg zu beurteilen. Für diese Menge wurde die
Differenz zwischen dem AKZA und dem KZA im Umfang von Fr. 38'317.05
nachgefordert. Die Beschwerdeführerin macht geltend, keine Einfuhren ohne genügende
Kontingente getätigt zu haben. Sie habe aufgrund der vom BLW erhaltenen Abrechnungen,
welche Überschreitungen auswiesen, jeweils um die erforderlichen Kontingente ersucht und
diese vom BLW per Telefon mündlich zugeteilt erhalten. Das BLW bestreitet solche
telefonische Zuteilungen, Kontingente seien immer mit Verfügungen freigegeben worden.
Zudem hätte es sich nach der Darstellung der Beschwerdeführerin jeweils um nachträgliche
Kontingentszuteilungen für bereits erfolgte Importe und für eine zurückliegende Periode
gehandelt. Nach den Ausführungen des BLW seien solche nachträglichen Zuteilungen nur
während der Übergangsphase anfangs 1998 möglich gewesen und praktiziert worden.

E. 5.1
In welcher Form die Zuteilung eines Kontingentsanteils erfolgen muss, wird in den
einschlägigen Rechtsgrundlagen (E. 3.4) nicht explizit geregelt. Dabei handelt es sich
offensichtlich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG; mit der Zuteilung wird dem



GEB-Inhaber ein Recht eingeräumt (Art. 5 Abs. 1 Bst. a VwVG). Nur wem ein
Zollkontingent mittels Hoheitsakt zugesprochen worden ist, kann Waren zum KZA
einführen (s.a. Urteil des BVGer A-1743/2006 vom 12. Juni 2007 E. 4.4; Entscheid der
ZRK vom 17. April 2003, VPB 67.119 E. 2b, 3b; hiervon gibt es auch - hier nicht gegebene
- Ausnahmen, vgl. etwa Art. 12 Abs. 3 VEAGOG). Verfügungen sind gemäss Art. 34 Abs.
1 VwVG schriftlich zu eröffnen, was durch eine mündliche Kontingentszuteilung nicht
respektiert worden wäre. Das BLW beruft sich denn auch unter anderem darauf, dass
mündliche Zuteilungen mangels schriftlicher Verfügung ohnehin nicht zulässig gewesen
wären (siehe act. 25). Aus der Tatsache, dass mündliche Zuteilungen - hätten sie tatsächlich
stattgefunden - gegen Art. 34 Abs. 1 VwVG verstossen hätten, könnte jedoch nichts zu
Ungunsten der Beschwerdeführerin abgeleitet werden. Einerseits darf dem Bürger aus der
Verletzung von Formvorschriften durch die Behörden bzw. aus mangelhafter Eröffnung
einer Verfügung kein Nachteil erwachsen (Art. 38 VwVG; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O.,
Rz. 884). Andererseits könnte bei einer mündlichen Zusage von Kontingenten eine
Vertrauensgrundlage vorliegen, auf welche sich die Beschwerdeführerin allenfalls (bei
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen) zur Anrufung des Grundsatzes von Treu und
Glauben abstützen könnte (zum Vertrauensschutz nach Art. 9 BV vgl. statt vieler: Urteile
des Bundesgerichtes 2A.83/2006 vom 18. Oktober 2006 E. 7.1; 2A.455/2006 vom 1. März
2007 E. 3.2; 2C.263/2007 vom 24. August 2007 E. 6.2; Urteil des BVGer A-1419/2006
vom 31. Oktober 2007 E. 7.1 mit Hinweisen).

E. 5.2
Es ist im Folgenden zu prüfen, ob als erwiesen gelten kann, dass der Beschwerdeführerin
wie vorgebracht Zollkontingente telefonisch freigegeben worden sind. Unstrittig ist im
Übrigen, dass bezüglich der Streitgegenstand bildenden Waren keine Kontingente
schriftlich zugeteilt worden sind und zudem auch keine schriftlichen Gesuche um
Zuteilungen existieren.

E. 5.2.1
Die Beschwerdeführerin räumt selbst ein, dass sie die telefonischen Zusagen nicht belegen
kann, weswegen sie im Verfahren vor der OZD die Befragung verschiedener Zeugen
beantragt hat. Ein angebotener Beweis braucht dann nicht abgenommen zu werden, wenn
die zu beweisenden Tatsachen bereits aus den Akten genügend ersichtlich sind und in
antizipierter Würdigung des angebotenen Beweises angenommen werden kann, dass dessen
Abnahme keine neuen Erkenntnisse bringen und im Ergebnis nichts ändern würde (oben E.
2.2). Zum zweiten Aspekt wird später Stellung genommen. Im Folgenden ist als Erstes zu
untersuchen, ob sich bereits in Würdigung der bestehenden Akten die Streitfrage klären
lässt.

E. 5.2.2
Die Akten enthalten keinerlei Hinweise auf telefonische Kontingentszuteilungen an die
Beschwerdeführerin. So bestehen etwa keine schriftlichen Bestätigungen der behaupteten
Zuteilungen durch das BLW oder entsprechende Telefon- bzw. Aktennotizen des BLW.
Auch seitens der Beschwerdeführerin wurden keine Unterlagen eingereicht, welche auf
telefonische Unterredungen im behaupteten Sinn hinweisen würden. Weder existieren
Telefonnotizen noch scheint sie sonstwie Buch darüber geführt zu haben, wann sie welche
Zuteilungen erhalten hätte. Die Beschwerdeführerin unterlässt es denn auch, die
behaupteten mündlichen Zusagen näher zu spezifizieren, sie gibt nicht an, wann diese genau



stattgefunden hätten und für welche Menge und welche Perioden.

E. 5.2.3
Überdies bestehen verschiedene Anhaltspunkte, die Zweifel an den Angaben der
Beschwerdeführerin hervorrufen. So findet sich in den Akten eine Notiz der ZKD Basel
vom 14. Oktober 2002 (act. 26, Beilage 3) wonach Herr B. telefonisch geäussert habe, dass
ihn die Kontingentsüberschreitungen der Jahre 1999 bis 2000 nicht überraschen würden, da
er die Sache nicht sonderlich im Griff gehabt habe (kaum das Kontingent geführt bzw.
nachgeführt). Gemäss dieser Aktennotiz war im fraglichen Telefonat von den später
behaupteten telefonischen Zuteilungen also noch nicht die Rede. Weiter hat die
Beschwerdeführerin auch in der ersten Stellungnahme zum beabsichtigten Nachbezug
(Schreiben vom 28. Oktober 2002, act. 26, Beilage 5) noch nicht vorgebracht, es seien ihr
per Telefon Kontingente effektiv zugeteilt worden, sondern vielmehr, es seien ihr
Kontingente "in Aussicht gestellt" worden. Ein blosses in Aussicht stellen von Zuteilungen
würde offensichtlich weder eine verbindliche Einräumung eines Rechts im Sinne einer
(wenn auch formell mangelhaft eröffneten) Verfügung darstellen (E. 5.1) noch eine
verbindliche Vertrauensgrundlage, auf welche die Beschwerdeführerin sich gestützt auf das
Vertrauensprinzip berufen könnte (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 669, 680; oben E.
5.1). Die späteren Behauptungen, es seien telefonisch Zuteilungen erfolgt, büssen aufgrund
des Widerspruchs mit den ursprünglichen Angaben zumindest an Glaubwürdigkeit ein. Die
Kontingentsüberschreitungen sind der Beschwerdeführerin vom BLW mit den monatlichen
Abrechnungen mit der Bezeichnung "überschrittene Kontingente Früchte und Gemüse"
gemeldet worden und sie wurde aufgefordert, diese zu überprüfen und allenfalls Stellung zu
nehmen (siehe act. 26). Schriftliche Bestreitungen der Beschwerdeführerin existieren nicht,
sondern sie beruft sich gerade auf mündliche Bereinigungen. Allerdings wäre, würde die
Darstellung der Beschwerdeführerin zutreffen, nicht nachvollziehbar, dass aus den Akten
des BLW keine einzige der angeblich im Zeitraum von drei Jahren regelmässig erfolgten
nachträglichen und mündlichen Zuteilungen ersichtlich ist. Es wäre zu erwarten, dass vom
BLW im Anschluss an die allfällige mündliche Zusage schriftliche Bestätigungen oder
korrigierte Abrechnungen erstellt worden wären. Diesbezüglich kann auch auf den einen
dokumentierten Fall verwiesen werden, in welchem das BLW - allenfalls auf mündliches
Gesuch hin - eine Kontingentsüberschreitung der Beschwerdeführerin im Rahmen der
Anfang 1998 geltenden Übergangsregelung (hierzu auch unten E. 5.2.4) ausgeglichen hat,
indem sie Kontingentsanteile nachträglich gewährte; diese Zuteilung erfolgte gerade
schriftlich (siehe Abrechnung des BLW über "Überschrittene Kontingente" für März 1998,
act. 26 Beilage 1; Kontingentszuteilung vom 23. Juni 1998 für die Monate März/April,
Beilage 1a zu act. 13; siehe zu diesem Fall auch Ausführungen des BLW in act. 25). Die
Darstellung des BLW, dass die Einräumung von Kontingenten immer schriftlich geschah,
wird durch diesen Fall bestätigt. Weiter sind mündliche Zuteilungen aus den von der
Beschwerdeführerin eingereichten Kontingentszuteilungen an andere Importeure
(Beschwerdebeilagen 4 bis 11) ebenfalls nicht ersichtlich, sie dokumentieren vielmehr
ebenfalls, dass die Freigabe jeweils schriftlich erfolgte.

E. 5.2.4
Im Übrigen stand auch die in den fraglichen Zeiträumen - vorliegend geht es um Einfuhren
der Jahre 1998 bis 2000 - geltende Verwaltungspraxis den behaupteten mündlichen
Zuteilungen von Kontingentsanteilen entgegen. Das gleiche gilt weitgehend auch für die
angeblichen nachträglichen, also im Anschluss an die Einfuhren, erfolgten Zuteilungen.



Mündliche Zuteilungen waren für die ganze vorliegend betroffene Zeit (1998 bis 2000),
inklusive der "Übergangsphase" bis Ende Mai 1998 (vgl. auch oben E. 5.2.3 betreffend die
schriftliche nachträgliche Zuteilung vom 23. Juni 1998), von der Verwaltungspraxis nicht
vorgesehen. Ferner kann auf die Feststellungen in einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts verwiesen werden, wonach für die Zeit vor dem Jahr 1995
allenfalls eine Praxis der mündlichen Zuteilung existiert hat, aber jedenfalls erwiesen sei,
dass das BLW im Jahr 1999 (in welchem in jenem Fall die Einfuhren stattfanden) keine
Zusatzkontingente mündlich zugesichert hat (Urteil A-1716/2006 vom 7. Februar 2008 E.
3.1.2). Wie bereits erwähnt, hätte das BLW mit telefonischen Zuteilungen zudem dem
Grundsatz, dass Verfügungen schriftlich zu eröffnen sind (vorne E. 5.1), zuwider gehandelt.
Ferner wurden nach Angaben des BLW gemäss der Verwaltungspraxis (vgl. Infoblatt in
Beilage 1 zu act. 13; MB 1999 Ziff. 9.4) ab Juni 1998 auch keine mündlichen Gesuche
mehr entgegengenommen. Nach den Darstellungen der Beschwerdeführerin, wonach sie
aufgrund der vom BLW angezeigten Überschreitungen jeweils um die erforderlichen
Kontingente ersucht und diese auch erhalten habe, hätte es sich zudem um nachträgliche
Zuteilungen für zurückliegende Einfuhren und Perioden gehandelt. Solche waren
(betreffend die vorliegend in Frage stehenden Einfuhren zwischen 1998 und 2000) nur für
einen beschränkten Zeitraum in der sogenannten "Übergangsphase" vom 1. Januar bis 31.
Mai 1998 und als Ausnahme im Sinne einer kulanten Vorgehensweise praktiziert worden
(sie haben denn auch im Gesetzes- und Verordnungsrecht [oben E. 3.1] keine Grundlage),
indem bei einzelnen Importeuren mengenmässig geringe Kontingentsüberschreitungen
mittels nachträglicher - aber schriftlicher - Zuteilung von Mindestkontingentsanteilen
ausgeglichen worden sind (vgl. Vernehmlassungen des BLW, act. 13 und 25;
Informationsblatt in Beilage 1 zu act. 13). In diese Übergangsphase fallen jedoch nur
Einfuhren bzw. Kontingentsüberschreitungen der Beschwerdeführerin aus dem Monat März
1998 (Abrechnung in act. 26, vgl. auch oben E. 5.2.3 betr. nachträgliche Zuteilung vom 23.
Juni 1998). Ab Mitte 1998 hingegen waren von der Verwaltungspraxis nachträgliche
Zuteilungen nicht mehr vorgesehen. Die sogenannten "Mindestzuteilungen" für
"Neueinsteiger", die über keine Vergleichszahl verfügten, auf welche sich die
Beschwerdeführerin ja beruft, wurden laut Praxis nicht rückwirkend zugeteilt (vgl. Ziff. 9.4
Merkblatt 1999, Beilage 2 act. 13). Mit Merkblatt 2000 (siehe Beilage 3 act. 13) wurde
sodann auch die Praxis der Mindestzuteilungen an Neueinsteiger aufgehoben.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin diese Praxis gekannt hat
(vgl. auch Angaben in ihrer Eingabe vom 10. Dezember 2002 an die ZKD, act. 26, Beilage
7) oder zumindest hätte kennen müssen. Dies ist vorliegend aber an sich nicht entscheidend.
Aufgrund der Tatsache, dass die Verwaltungspraxis mündliche Kontingentszuteilungen in
der vorliegend betroffenen Zeit ab 1998 nicht zuliess und darüberhinaus ab Mitte 1998 auch
nachträgliche Zuteilungen sowie ab Inkrafttreten des Merkblatts 2000
"Mindestzuteilungen" überhaupt nicht mehr vorsah, erscheint das behauptete, jahrelange -
und wie festgestellt praxiswidrige - Verhalten des BLW jedenfalls wenig wahrscheinlich.
Die Verwaltungspraxis kann zumindest als Indiz gewertet werden, dass die Angaben der
Beschwerdeführerin nicht zutreffen. Am Gesagten vermöchte nichts zu ändern, wenn
vereinzelt auch für Einfuhren nach Juni 1998, die also nicht mehr in die Übergangsphase
fallen, noch nachträgliche Kontingentszuteilungen stattgefunden hätten, was bei zwei der
von der Beschwerdeführerin eingereichten Kontingentszuteilungen an andere Importeure
allenfalls gegeben ist (Beschwerdebeilagen 3, 7). Aus solchen Einzelfällen, die nicht der
Praxis des BLW entsprachen, könnte die Beschwerdeführerin nichts für sich ableiten.



Ohnehin handelte es sich bei sämtlichen von ihr dokumentierten Fällen jedenfalls nicht um
bloss mündliche Zuteilungen (s.a. E. 5.2.3). Die weiteren eingereichten
Kontingentszuteilungen an andere Importeure betreffen sodann entweder nachträgliche
Zuteilungen für Einfuhren vor Juni 1998, als die kulantere Übergangsregelung galt
(Beschwerdebeilage 9 - 11), oder aber gar keine nachträgliche Zuteilungen (Beilagen 4 - 6,
8).

E. 5.2.5
Die Darstellung der Beschwerdeführerin ist aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen
wenig überzeugend. Danach hätte sie über Jahre jedes Mal, wenn ihr eine Überschreitung
angezeigt wurde - was in allen betroffenen Jahren regelmässig der Fall war (siehe
Abrechnungen in act. 26) - vom BLW nachträglich zusätzliche Kontingente genau im
Umfang der Überschreitung erhalten. Abgesehen davon, dass dies (grösstenteils)
praxiswidrig gewesen wäre, erschiene auch nicht nachvollziehbar, wenn das BLW in
solcher Weise jahrelang jeglichem Bedürfnis der Beschwerdeführerin entsprochen und die
konkreten Überschreitung ausgeglichen hätte. Damit wäre die Einfuhr zum KZA ohne
Rücksicht auf einen Anspruch auf Kontingentsanteile sozusagen garantiert gewesen und das
BLW hätte die Regeln über die Kontingente im Landwirtschafts- bzw. Zollrecht und das
Bestehen von zwei verschiedenen Zollansätzen (AKZA und KZA) komplett ignoriert und
das Kontingentensystem geradezu ausgehebelt. Ein solches Vorgehen des BLW ist kaum
vorstellbar.

E. 5.2.6
Zusammenfassend existieren keinerlei Nachweise über die mündlichen Zusagen oder auch
nur Hinweise darauf, dass solche stattgefunden hätten. Im Gegenteil sind die in den Akten
dokumentierten (auch nachträglichen) Zuteilungen immer schriftlich erfolgt (siehe
insbesondere Beilage 1a zu act. 13, Beschwerdebeilagen 4 - 11). Das behauptete,
mehrjährige Verhalten des BLW, welches der eigenen Verwaltungspraxis entgegen
gestanden hätte und wodurch das Kontingentsrecht geradezu ignoriert worden wäre,
erscheint nicht glaubhaft. Aufgrund der Akten ist der Schluss zu ziehen, dass die
telefonischen Kontingentszuteilungen nicht stattgefunden haben.

E. 5.2.7
In Bezug auf mündliche und im Speziellen telefonische Zusicherungen und Auskünfte kann
im Übrigen auf die diesbezügliche Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Berufung
auf den Grundsatz von Treu und Glauben verwiesen werden. Demnach genügt die blosse,
unbelegte Behauptung einer telefonischen Auskunft oder Zusage nicht, um einen Anspruch
aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zu begründen. Eine nicht schriftlich belegte
telefonische Auskunft ist zum Beweis von vornherein kaum geeignet (Urteil des
Bundesgerichts 2A.191/2002 vom 21. Mai 2003 E. 3.2.2; Entscheid der SRK vom 6. März
2006, VPB 70.78 E. 5c mit Hinweisen). Eine Auskunft muss - wie bereits festgehalten (E.
5.2.2) - durch schriftliche Unterlagen belegt werden können und es wird verlangt, dass
derjenige, der sich auf eine Auskunft oder Zusicherung berufen will, sich diese von der
Verwaltung schriftlich bestätigen lässt (vgl. auch Urteil des BVGer A-1391/2006 vom 16.
Januar 2008 E. 3.2). Dasselbe hat - wie vorstehend erläutert -, auch hier zu gelten. Auf eine
unbelegte mündliche Zusage kann sich die Beschwerdeführerin nicht berufen, daraus lässt
sich das Bestehen einer verbindlichen Verfügung oder einer Vertrauensgrundlage nicht
ableiten.



E. 5.3
Ergibt die Beweiswürdigung, dass die behaupteten mündlichen Zusagen nicht erfolgten,
lagen somit weder (mangelhaft eröffnete) Verfügungen noch eine Vertrauensgrundlage vor
(oben E. 5.1). Damit braucht auch auf die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Anrufung des Grundsatzes von Treu und Glauben nicht eingegangen zu werden. Es bleibt
zu erwähnen, dass das Zollrecht durch das Selbstdeklarationsprinzip gekennzeichnet ist.
Die richtige Zollabfertigung und die Einhaltung der Vorschriften über die Kontingente
obliegt dem Zollpflichtigen bzw. dem Kontingentsanteilsinhaber, und an seine
Sorgfaltspflicht werden hohe Anforderungen gestellt. Er darf nur soweit Einfuhren zum
KZA vornehmen, als er die Gewissheit hat, dass er tatsächlich über Kontingente verfügt
(oben E. 3.2). Von einer solchen Gewissheit kann vorliegend offensichtlich nicht
gesprochen werden. Die Überschreitung der Kontingente hat die Beschwerdeführerin selbst
zu verantworten. Die Zollverwaltung hat damit zu Recht die Differenz zwischen KZA und
AKZA aufgerechnet. Im Übrigen wendet sich die Beschwerdeführerin nicht gegen die
Nachforderung im Einzelnen, und diese ist zu bestätigen.

E. 5.4
Es bleibt zum Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen, die OZD habe ihren
Gehörsanspruch verletzt, indem sie die beantragten Zeugen nicht angehört hat. Die
Beweiswürdigung gestützt auf die Akten ergab wie dargelegt, dass die mündlichen
Zuteilungen nie stattgefunden haben. Damit ist die Würdigung des strittigen Sachverhalts
bereits aufgrund der bestehenden Akten möglich (oben E. 5.2.1). Zudem ist anzunehmen,
dass eine Befragung der von der Beschwerdeführerin genannten Zeugen keine weitere
Klärung des Sachverhalts oder Änderung am vorstehenden Ergebnis ergeben hätte, sondern
beide Seiten auf ihren Standpunkten beharrt und ihre bisherigen Darstellungen nur bestätigt
hätten. Insbesondere hat das BLW in seinen zwei Vernehmlassungen, welche im Übrigen
beide vom als Zeuge angerufenen Herrn ... unterschrieben wurden, zur strittigen Frage
ausführlich Stellung genommen. Weitere relevante Auskünfte wären nicht zu erwarten
gewesen. Im Rahmen einer antizipierten Beweiswürdigung durfte die OZD davon
ausgehen, dass der angebotene Beweis keine wesentlichen neuen Erkenntnisse vermitteln
würde (oben E. 2.2, ferner E. 5.2.1; Urteil des Bundesgerichts 2C_115/2007 vom 11.
Februar 2008 E. 2.2; Entscheide der SRK vom 27. Juli 2004, VPB 69.7 E. 4b, 6b/aa; der
ZRK vom 24. April 2006 [ZRK 2003-189] E. 7b). Unter diesen Umständen brauchte die
OZD die beantragten Beweise nicht abzunehmen, und der Anspruch auf rechtliches Gehör
sowie der Untersuchungsgrundsatz wurden nicht verletzt. Dasselbe gilt für die ZRK bzw.
das Bundesverwaltungsgericht; auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren brauchte den
Beweisofferten nicht Folge geleistet zu werden (wobei ein entsprechender Beweisantrag in
der Beschwerde an sich nicht wiederholt wurde).

E. 6
Die Beschwerde ist demnach vollumfänglich abzuweisen. In Bezug auf die
Verfahrenskosten und die Parteientschädigung ist den festgestellten Verletzungen des
rechtlichen Gehörs und deren Heilung im vorliegenden Verfahren (E. 4.1, 4.2) angemessen
Rechnung zu tragen (BGE 126 II 111 E. 7b; 126 I 68 nicht veröffentlichte E. 5; ausführlich:
Lorenz Kneubühler, Die Kostenverlegung im Beschwerdeverfahren des Bundes, ZBL 2005
S. 466). Es rechtfertigt sich vorliegend, die Verfahrenskosten (Fr. 1'500.--) zu erlassen (vgl.
Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss ist zurückzuerstatten. Es wird eine
Parteientschädigung - allerdings angesichts der grundsätzlichen Abweisung der Beschwerde



und der geringen Schwere der Gehörsverletzungen in nur reduziertem Umfang - von Fr.
500.-- (inkl. MWST) zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
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